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 Veröffentlicht am 07.09.1960

Norm

MG §12 Abs2 C

Rechtssatz

Eine Verp ichtung des Hauseigentümers, die Bestreitung der Aufwendungen, die unter Betriebskosten verrechnet

werden können, durch Abschluß eines Ratengeschäftes auf einen längeren Zeitraum zu verteilen, ist im Gesetz

nirgends vorgesehen.
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